
Einkommenserklärung zum Wohngeldantrag für alle Haushaltsangehörigen 
 

                                                                                                                                                          Ja      Nein 
Selbstständige Tätigkeit, Gewerbebetrieb                                                                     

Steuerbescheid/Gewinn- und Verlustrechnung/BWA                                 
                     

Nicht selbstständige Arbeit               

Abrechnung Dezember des Vorjahres und aktuell (falls noch kein Jahr beschäftigt – ebenfalls  
den Arbeitsvertrag)                  
 
geringfügige Beschäftigung (Minijob) 

Abrechnung Dezember des Vorjahres und aktuell (falls noch kein Jahr beschäftigt – ebenfalls       

den Arbeitsvertrag)   
 

Werbungskosten höher als  1.000 € (102 € bei Rentnern)  aktueller Steuerbescheid        
 

Sonderausgaben erwerbs- und nicht erwerbsbedingte Kinderbetreuungskosten                   
  

Renten, Pensionen, Zusatzrenten   aktueller Rentenbescheid               
 
33 Jahre Grundrentenzeit erfüllt/ Grundrentenzuschlag                

Nachweis der Rentenversicherung oder eines vergleichbaren Alterssicherungssystems      
                

Hartz IV: Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, Grundsicherung                                                                                  
aktueller Bescheid 
   

Arbeitslosengeld I ,  Unterhalts-, Überbrückungs-, Krankengeld                      
aktueller Bewilligungsbescheid und evtl. Änderungsbescheid   
 

Ausbildung, Studium Bafög oder Berufsausbildungsbeihilfe                
Ausbildungsvertrag, Studienbescheinigung, letzte Abrechnung, aktueller Bescheid 

 
Kindergeld/ Kinderzuschlag/ Mutterschaftsgeld/ Elterngeld       

Aktueller Bescheid   
                                                                                        

Einkommen aus Vermietung und Verpachtung                         
Entsprechende Nachweise, Steuerbescheid/Finanzamt       
 

Zinsen und Kapitalerträge (auch geringfügige Beträge)                                                                                
z.B. Sparbücher, Bausparverträge, sonstige Sparverträge, Versicherungen   
                                                                        

Unterhaltsansprüche/Unterhaltsvorschuss                       
Gerichtsurteil, Unterhaltsvereinbarung, Bescheid UVG  
 

Freiwillige Unterstützung                           

Nachweis von Verwandten, Bekannten, etc.  
 

Unterhaltsverpflichtungen                              
Nachweise, für wen Unterhalt gezahlt wird und die letzten 3 Kontoauszüge    
 

Schwerbehindertenausweis/ Pflegegeld                                    
(bei unter 100 % zusätzlich mind. Pflegegrad 1 – Bescheid der Krankenkasse/MDK)                                                                                                                          
 

Schulbescheinigung für Kinder ab dem 16. Lebensjahr                     
 

Negativ-Bescheinigung über Wohngeld                       
Wenn in den letzten 12 Monaten aus anderer Stadt zugezogen 
 
 
Falls keine gesetzlichen Sozialversicherungen bestehen: 
 
  Private Renten-/Lebensversicherung (Nachweis: Police und aktueller Kontoauszug) 
 
  Private Krankenversicherung (Nachweis: Police und aktueller Kontoauszug) 

 
Mir ist bekannt, dass das Wohngeld entzogen wird, wenn vorsätzlich oder grob fahrlässig unrichtige oder unvollständige 
Angaben gemacht werden, die im Zusammenhang mit der Gewährung von Wohngeld von Bedeutung sind. 
Wichtiger Hinweis: Unter Umständen ist mit einer strafrechtlichen Verfolgung zu rechnen. 

 
          
Datum, Unterschrift des Antragstellers 


